
K oronare Herzkrankheit lautete 
die erschütternde Diagnose, 
die sich bei Richard S. aus 

Diepholz im Gedächtnis verfestigt 
hatte. »Ihren Beruf als Landwirt wer-
den Sie nicht mehr ausüben können«, 
sagte der Hausarzt. Als sich die Zwei-
fel nicht mehr beseitigen ließen, 
wandte sich Herr S. an seine Berater 
und wollte Leistungen aus der Berufs-
genossenschaft und Alterskasse gel-
tend machen. Diese wiegelten jedoch 
ab. »Nicht krank genug sei er«, um 
Rentenleistungen wegen Krankheit zu 
erhalten. So wie Herrn S. geht es sta-
tistisch gesehen neun von zehn Land-
wirten. Sie wissen nicht, wie die Zu-
gangsvoraussetzungen zu Leistungen 
aus der Alterskasse, Berufsgenossen-
schaft oder privaten Versicherungsver-
trägen im Krankheitsfall sind. 

Das Kleingedruckte in Versiche-
rungsbedingungen wird großzügig 
übergangen. Auch mit Begriffsdefini-
tionen mag man sich ungern ausein-
andersetzen, schließlich hat man 
Wichtigeres zu tun bzw. versteht den 
Inhalt und dessen Bedeutung nicht. 
Diesen Umstand nutzen Versiche-
rungsgesellschaften und Sozialversi-
cherungsträger gleichermaßen, um 
Rentenleistungen zu verschleppen 
oder im schlimmsten Fall sogar ganz 
abzulehnen. Dies kann so dramatisch 
sein, dass es im Zweifel nicht nur um 
Ihre eigene Existenz geht, sondern 
auch um die Existenz derer, die von 
Ihnen abhängig sind.  

Berufsunfähigkeit ist ein Liquidi-
tätsrisiko! Woche für Woche schrei-
ben sich Verbraucherschützer und 
Wirtschaftsredakteure gebetsmühlen-
artig die Finger wund. Private Vorsor-
ge für den Fall einer Berufsunfähigkeit 
scheint unverzichtbar: Panikmache 
oder Grund zur Sorge? 

Die Fallzahlen sprechen eine deut-
liche Sprache: In 2008 wurde jede 
vierte Rente in der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) wegen krank-
heitsbedingten Verlustes des Arbeits-
platzes beantragt. Zum 31. Dezember 
2008 hatte die DRV 1,56 Millionen 
Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit im Bestand. Jeder vierte Ren-
tenempfänger ist jünger als 45 Jahre.
Das Risiko, berufs- oder sogar er-

Für den Fall 
des Falles ...
Jeder vierte Landwirt scheidet aus gesundheitlichen Gründen 

aus dem Arbeitsleben aus. Um eine Versorgungslücke zu 

vermeiden, müssen Sie einen Plan für den Krankheitsfall 

haben. Worauf es dabei ankommt, zeigt Marko Pflanz. 

B E T R I E B S F Ü H R U N G  Berufsunfähigkeit

Die Landwirtschaftliche 
Alterskasse erbringt im Falle der 
Berufsunfähigkeit keine Leistung. 
Hier müssen Sie eigene Vorsorge 
treffen! 
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werbsunfähig zu werden, ist weitaus 
höher, als die meisten vermuten: Sta-
tistisch trifft es jeden vierten Arbeit-
nehmer lange vor der normalen Al-
tersrente. Dabei werden die Betroffe-
nen immer jünger.

Auch jeder vierte Landwirt und je-
de vierte mitversicherte Familienar-
beitskraft scheidet vorzeitig wegen Er-
werbsunfähigkeit aus dem Arbeitsle-
ben aus. Dabei sind die Fälle der be-
rufsunfähigen Landwirte gar nicht 
erfasst. Das bedeutet jedoch, dass die 
Fallzahlen bei Betrachtung der Berufs-
unfähigkeit noch höher sind. 

Die Ursachen für den Eintritt ei-
ner Berufsunfähigkeit sind weniger, 
wie irrtümlich häufig angenommen, 
die Folge von Unfällen. Hauptursache 
ist die Psyche, gefolgt von Herz-Kreis-
lauferkrankungen sowie Knochen- 
und Wirbelsäulenleiden. 

Sowohl die Fallzahlen als auch die 
Ursachen werden unterschätzt, und 
zwar aus nachvollziehbaren Grün-
den: »Erstens trifft es immer die ande-
ren, und zweitens passt man schließ-
lich auf sich auf!« Doch können wir 
selbst bestimmen, ob es uns trifft? 

Fakt ist, dass jeder in der Lage ist, 
Vorsorge zur Erhaltung seiner Ge-
sundheit zu treffen. Rauchen ja oder 
nein, Alkohol viel oder wenig, Sport 

treiben mehr oder weniger, sich um 
sich selbst kümmern. Jedoch eines 
können wir nicht beeinflussen: unsere 
eigene Genetik, die biochemischen 
Prozesse, die millionenfach in unse-
rem Körper ablaufen. Und deshalb 
kann jeder von uns täglich krank wer-
den. Dies ist nicht planbar. 

Woher kommt dann das Geld bei 
längerer Krankheit oder Unfall? Ein 
Liquiditätsengpass könnte all jene 
treffen, die von ihrer Arbeitskraft le-

ben müssen bzw. nicht bereit oder 
kurzfristig nicht in der Lage sind, ge-
schaffene Werte zu liquidieren. 

Absichtserklärungen greifen nicht! 
In der Beratungspraxis und der Leis-
tungsfallbegleitung finden sich immer 
wieder Hilfsargumentationen und der 
Wortlaut »Ich dachte...«, um eine feh-
lende bzw. unzureichende private 
Vorsorge zu rechtfertigen. 

● Irrtum 1: »Der Staat zahlt eine Ren-
te bei Berufsunfähigkeit.« Interessant 
an dieser These erscheint die Tatsa-
che, dass seit etwa zehn Jahren über-
all das Gegenteil geschrieben steht. 
Mit der Rentenreform zum 1. Januar 
2000 hat der Staat die Berufsunfähig-
keit für Geburtenjahrgänge ab 1961 
aus seinem Leistungskatalog gestri-
chen. 

Vorsicht sei all denen in zweierlei 
Hinsicht angeraten, die sich jetzt in 
Sicherheit wiegen, weil sie vor 1961 
geboren sind. Zum einen prüfen die 
Sozialversicherungsträger neben der 
Berufsunfähigkeit im eigentlichen Be-
ruf auch die Verweisung auf eine an-
dere Tätigkeit, zum anderen kennt die 
Alterskasse keine Leistung wegen Be-
rufsunfähigkeit für pflichtversicherte 
Betriebsleiter und deren Angehörige.

Was zahlt der Staat nun konkret? 
Der Staat kommt lediglich für diejeni-
gen auf, die weniger als drei Stunden 
(volle Erwerbsminderungsrente) bzw. 
zwischen drei und sechs Stunden 
(halbe Erwerbsminderung) auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten 
könnten. Für die begutachtenden 
Amtsärzte zählt nur noch das Restleis-
tungsvermögen, gemessen in Stun-
den. Ausbildung und Lebensstandard 
bleiben unberücksichtigt.

 

Berufsunfähigkeit
Die meisten unterschätzen das Risiko, berufsunfähig zu werden. 

Auch dass ein solcher Schicksalsschlag schnell den finanziellen Ruin 
bedeuten kann, ist nur den wenigsten klar. Ein weiterer Irrglaube ist, 
dass im schlimmsten Fall der Staat in die Bresche springt. Mitnichten.

Die Serie »Berufsunfähigkeit« greift auch in den nächsten Ausgaben 
die Komplexität des Themas auf, damit Sie ihre Vertragsinhalte besser 
nachvollziehen können und die Prüfungslogistik des Versicherers im 
Leistungsfall verstehen.  

1. Risiko Berufsunfähigkeit: Jeder vierte ist betroffen. 
2. Vertragsabschluss und Vertragsphase.
3. Leistungsregulierung: Das liebe Kleingedruckte.
4. Varianten: Welchen Schutz brauche ich wirklich?

  S E R I E

Berufsunfähigkeit – ein verkanntes Risiko

Mensch mit seinen
geistigen und körperlichen 
Ressourcen/Fähigkeiten

Genetik,
Krebs,
Herzinfarkt

Vorsorge durch 
Ernährung, Sport etc.

externe Rahmenbedingungen
wie Markt, Wetter, Politik etc.

Risiko

Liquidität

Einfluss

Schwankungen
erzeugt

Gesundheitszustand

Externe Einflussfaktoren können Sie durch ihre eigenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse managen. Dem sind jedoch Grenzen gesetzt, denn die eigene 
Genetik ist nicht steuerbar und stellt daher das größte Risiko dar. 
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● Irrtum 2: »Bei Krankheit helfen die 
Familie oder befreundete Betriebslei-
ter aus, um die Arbeit zu bewälti-
gen.« Auch hier finden sich in der Pra-
xis eine Vielzahl von Varianten, die 
weder konkret aufgeschrieben, ge-
plant noch zu Ende gedacht sind, sich 
aber zur eigenen Gewissensberuhi-
gung gut anhören. Wer sich als Unter-
nehmer in dieses Fahrwasser begibt, 
sollte sich stets folgende Fragen stel-
len: Welche Kosten sind damit ver-
bunden, wenn andere Personen in die 
Arbeitserledigung einbezogen wer-
den? Welches Wissen bzw. welche Er-
fahrung ist notwendig, um die Arbeit 
des Erkrankten zu übernehmen? Wel-
che Qualität muss die verrichtete Ar-
beit haben bzw. welche Standards 
müssen in Zeiten von Cross Compli-
ance oder QS eingehalten werden? 

Interessant ist auch die Tatsache, 
dass in vielen betriebswirtschaftlichen 
Berechnungen und Planungen ein 
möglicher Ausfall des Betriebsleiters 
keine Berücksichtigung findet. Gern 
wird so getan, als sei die Besorgung 
von qualifizierten Ersatzarbeitskräften 
problemlos möglich, oder die Quali-
tät der Arbeit unterliege keinerlei 
Schwankungen.

● Irrtum 3: »Betriebsverpachtung 
oder Vermögensverzehr deckt Ver-
sorgungslücken.« Wer schreibt sich 
denn in gesunden Tagen alle Dinge, 
die mit einer Berufsunfähigkeit zu-
sammenhängen, nachvollziehbar auf? 
In der Regel ist am Anfang einer Er-
krankung schlecht absehbar, wie lan-
ge diese andauern wird. Hätte man 
davon Kenntnis, wäre es auch plan-
bar, wie lange das eigene gesparte 
Geld oder die geschaffenen Vermö-
genswerte in Abhängigkeit der vor-
handenen Kostenstruktur ausreichen 
wird. Eine Verpachtung des Betriebes 
ist sicherlich die letzte aller Maßnah-
men und häufig durch die geschaffene 
Fremdkapitalstruktur schwer umsetz-
bar. Die erzielbare Pacht ist oft nicht 
ausreichend.

Fazit. Wer verstanden hat, dass die 
private Liquiditätsvorsorge für den Fall 
der Berufsunfähigkeit zwingend not-
wendig ist, hat zwei Handlungsoptio-
nen, bestehende Kosten zu bedienen. 
Einerseits das Aufbrauchen von Liqui-
ditätsreserven bzw. sukzessiver Ver-
mögensverzehr oder die Auslagerung 
des Risikos auf eine externe Zahlstel-
le, eine Versicherung. Selbstverständ-
lich haben die privaten Versicherungs-
unternehmen  »maßgeschneiderte« 
Angebote konstruiert, die lediglich 

B E T R I E B S F Ü H R U N G  Berufsunfähigkeit

Während im Betrieb mit viel 
Engagement Kostenoptimierung 
betrieben wird, werden Themen 
wie Krankheit oder Berufsunfähig-
keit verdrängt. Dabei haben sie tief 
greifende finanzielle Konsequenzen. 

Herr Pflanz, Sie beraten 
Landwirte zu Fragen der Berufsun-
fähigkeit und begleiten Leistungs-
fälle. Wo sehen Sie die größten 
Engpässe? 

Seit über zehn Jahren werden 
wir bei der Übernahme von 
Leistungsfällen mit derselben 
Situation konfrontiert. Den Landwir-
ten fehlt im Krankheitsfall bares 
Geld. Dies bemerken dann auch 
schnell die Kreditgeber mit der Bitte 
um Auskunft, wie es denn weiterge-
hen soll. Der vermeintliche Ret-
tungsanker Berufsunfähigkeitsversi-
cherung entpuppt sich bei vielen 
erst im Krankheitsfall mit Blick auf 
die Inhalte und das Kleingedruckte 
als Flop. Oft fehlt es an praktischem 
Wissen darüber, wie die Zugangs-
voraussetzungen für die Berufsunfä-
higkeitsrente sind. Daher werden bei 
der Besorgung des Versicherungs-
schutzes grobe Fehler begangen. 

Das klingt danach, als ob hier 
Spezialistenwissen gefragt ist?

In der Tat, Berufsunfähigkeit ist 
Spezialistenwissen, was sich in 
einem Beschäftigungsprozess aus 
Praxisfällen, Rechtssprechung und 
Erfahrung mit dem Berufsbild des 
Landwirts bildet. Hält man sich vor 
Augen, welchen zeitlichen und 
geldlichen Aufwand Versicherer 
betreiben, um für den Leistungsfall 
gerüstet zu sein, erscheinen die 
Kenntnisse vieler Vertreter oder 
Berater eher vorsintflutlich.

In den Medien finden sich 
immer wieder Kundenbeschwer-
den, die von Ablehnungen und 
Verweigerungstaktiken im Leis-
tungsfall berichten. Liegt das 
immer an den Versicherern? 

Gehen Sie davon aus, dass die 
Gesellschaften alle Mittel nutzen 
werden, um die Leistungspflicht zu 
verzögern bzw. zu verweigern. 
Hierzu trägt leider auch die 
Unwissenheit der Kunden bei. 

Doch die Probleme sind oft 
hausgemacht. Die fehlerhafte 
Beantwortung der Gesundheitsfra-
gen bei Vertragsabschluss ermögli-
chen nicht selten den Vertragsrück-
tritt des Versicherers. Fehlende oder 
unkonkrete Angaben von Ärzten zu 
Dauer und Umfang der Berufsunfä-
higkeit, sowie eine zu oberflächli-
che Beschreibung des Berufsbildes 
führen zu Ablehnungen und Streit 
mit den Gesellschaften. 

Wie sollten Landwirte vorge-
hen, um Liquiditätsengpässe bei 
längerer Krankheit zu vermeiden?

Die Herausforderungen sind 
vielschichtig und betreffen neben 
dem Landwirt, auch seine betriebli-
chen Ratgeber. Wer im Zuge von 
Finanzierungen mit einer Bank 
»Sicherheiten gegen Geld tauscht«, 
kommt um eine private Absicherung 
nicht herum, sofern der Unterneh-
mer im Krankheitsfall den eigenen 
finanziellen Handlungsspielraum 
nicht verlieren möchte. 

Weiterhin sollten bei Unterneh-
mensgründungen Tätigkeitsprofile 
in den Gesellschaftervertrag 
aufgenommen und bei der Einstel-
lung von 400-€-Kräften, wie z. B. 
der Ehefrau, die Gewinnsenkungs-
absicht dokumentiert werden. Das 
ist deshalb wichtig, da der Versiche-
rer im Leistungsfall eine zumutbare 
Umorganisation des Betriebes 
prüfen wird. Berufsunfähigkeitsabsi-
cherung ist ein dynamischer 
Prozess. Dies sollte in den Ratschlä-
gen der landwirtschaftliche Berater-
zunft zukünftig stärker berücksich-
tigt werden.

»Berufsunfähigkeit braucht 
Spezialistenwissen«

  INTERVIEW MIT

Marko Pflanz,
Agromandat, Hannover
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den Bedürftigen durch einen Berater 
noch kurz erklärt bzw. übersetzt wer-
den müssen und per Vertrag die Liqui-
dität im Krankheitsfall sicherstellen 
sollen. 

Soweit so schlecht! Aus Sicht der 
Leistungsfallregulierung scheint ge-
nau hierin ein gewaltiger Engpass zu 
liegen. Die Erwartung des Kunden 
über den Zugriff auf die per Vertrag 
festgelegte Berufsunfähigkeitsrente im 
Krankheitsfall und die Ansichten des 
Versicherers über die Gewährung der 
Leistung liegen häufig auseinander. 

Wer bereits vor Vertragsabschluss 
Kenntnis über die Prüfungslogik des 
Versicherers im Leistungsfall erlangt 
und versteht, welche Beraterfähigkei-
ten zur Durchsetzung der Ansprüche 
notwendig sind, kommt zu dem 
Schluss: Berufsunfähigkeit erfordert 
Spezialistenwissen. Spezialistenwis-
sen, dass sich nicht aus den Verkaufs-
schulungen von Versicherern entwi-
ckelt, sondern aus einer Vielzahl be-
gleiteter Praxisfälle.

Marko Pflanz, Agromandat, 
Hannover

 

● Arbeitsunfähigkeit (AU): Der 
Betroffene ist kurzfristig wegen 
Krankheit oder Unfall nicht in der 
Lage zu arbeiten, hat aber Aussicht 
auf gesundheitliche Besserung. Eine 
Arbeitsunfähigkeit ist daher noch 
keine Berufsunfähigkeit, kann aber 
in diesen Zustand münden. Ist dies 
der Fall, enden mögliche Kranken-
geldzahlungen der privaten und 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Als Landwirt haben Sie Anspruch 
auf Betriebshilfe.

● Berufsunfähigkeit (BU) liegt vor, 
wenn der Versicherte infolge 
Krankheit, Körperverletzung oder 
Kräfteverfalls, der ärztlich nachzu-
weisen ist, mindestens sechs 
Monate außerstande ist, zu 50 % 
seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit 
nachzugehen. (mögliche Definition 
in privaten BU Verträgen)

● Erwerbsminderung (EMR) 
unterteilt sich in die halbe und volle 
Erwerbsminderung. Geprüft wird 
das Restleistungsvermögen, gemes-
sen in Stunden. Die vorherige 
Ausbildung und der Lebensstandard 
des Versicherten spielen dabei keine 
Rolle mehr. Der Gesetzgeber fordert 
in diesem Fall die Abgabe des 
Betriebes.

● Erwerbsunfähigkeit (EU): Hierbei 
wird davon ausgegangen, das man 
gar keiner Tätigkeit mehr nachgehen 
kann.

● Invalidität liegt vor, wenn durch 
einen Unfall ein bleibender und 
nachweisbarer Schaden am Körper 
entsteht. Eine Unfallversicherung ist 
lediglich eine Ausschnittsdeckung 
und ersetzt keinesfalls eine BU-
Absicherung.  

  G L O S S A R

Was heißt denn nun ...?


